
AGO: § 34 Dienstkraftfahrzeuge

§ 34  Dienstkraftfahrzeuge 
 
Für jedes Dienstkraftfahrzeug wird ein Fahrtenbuch geführt, soweit nicht in anderer geeigneter Weise 
insbesondere der Zweck der Fahrt, das Fahrziel, die Zeit, die Fahrleistung und die Namen der lenkenden 
sowie mitfahrenden Personen festgehalten werden.


